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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99012012045000, 99012012045000

Leistungsbezeichnung I Flächennutzungsplan ortsübliche Bekanntmachung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Rheinland-Pfalz

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Baurecht (012)

Verrichtungskennung ortsübliche Bekanntmachung (045)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Standortsuche (2050200), Standortsuche und
Standortwahl (2010600)
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Modul Sachverhalt

Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am 04.03.2020

Fachlich freigegen durch FM

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__6.html

Teaser Die Erteilung der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde ist ortsüblich bekannt zu machen.

Volltext Der Flächennutzungsplan bedarf nach § 6 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) der Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde. Höhere
Verwaltungsbehörde ist die jeweilige Kreisverwaltung,
für Flächennutzungspläne der kreisfreien und großen
kreisangehörigen Städte die jeweilige Struktur- und
Genehmigungsdirektion.

Die Erteilung der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde ist nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB
ortsüblich bekannt zu machen. Mit der
Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan
wirksam. Eine Veröffentlichung des
Flächennutzungsplans selbst ist nicht vorgesehen.

Mit dem Beschluss über eine Änderung oder
Ergänzung des Flächennutzungsplans kann die
Gemeinde auch bestimmen, dass der
Flächennutzungsplan in der Fassung, die er durch die
Änderung oder Ergänzung erfahren hat, neu bekannt
zu machen ist (§ 6 Abs. 6 BauGB).

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist
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Modul Sachverhalt

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Die Verbandsgemeindeverwaltung, bei verbandsfreien
Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und
kreisfreien Städten die Stadtverwaltung.

Formulare

Ursprungsportal Land use plan customary local announcement,
Flächennutzungsplan ortsübliche Bekanntmachung
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